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I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
 
Fakultäten 
 
Dritte Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen an der Fakultät 
VI – Planen Bauen Umwelt an der Technischen Universität 
Berlin  

vom 4. Dezember 2019 und 29. Januar 2020 

Der Fakultätsrat der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt der 
Technischen Universität Berlin hat am 4. Dezember 2019 und 
29. Januar 2020 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der 
Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschul-
gesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 
S. 378), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
2. Februar 2018 (GVBl. S. 160), die folgende dritte Änderung 
der Studien- und Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs 
Bauingenieurwesen vom 18. Februar 2015 (AMBl. 19/2015), 
geändert am 19. Februar 2016 (AMBl. 11/2016) sowie am 
17. Januar 2018 (AMBl. 14/2018) beschlossen.*) 

Artikel I 

1. § 9 Bachelorarbeit wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Die Bachelorarbeit wird i. d. R. im sechsten Fachsemester 
angefertigt. Sie hat einen Umfang von 9 LP und besteht aus einer 
schriftlichen Ausarbeitung sowie einem anschließenden 20- bis 
30-minütigen Vortrag und einer maximal 30-minütigen Aus-
sprache. Die Anfertigung der Arbeit sollte semesterbegleitend 
erfolgen. Die Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung hat 
spätestens 15 Wochen nach Ausgabe des Themas zu erfolgen. 
Liegt ein wichtiger Grund vor, den der oder die Studierende 
nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine 
Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt 
mögliche Verlängerung beträgt maximal 15 Wochen. Über-
steigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Frist-
verlängerung kann der oder die Studierende von der Prüfung 
zurücktreten. Der Vortrag mit Aussprache soll innerhalb von 
max. 8 Wochen nach der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung 
stattfinden.

 
 

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit sind: 
- der Nachweis über die erfolgreich abgelegten Modul-

prüfungen aller Pflichtmodule im Umfang von 144 LP 
und 

- der Nachweis des Grundpraktikums gemäß § 5 Abs. 6 
bei der zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung 
vorzulegen. 

(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann einmal zurückgegeben 
werden, jedoch nur innerhalb der ersten vier Wochen nach der 
Aushändigung durch die zuständige Stelle der Zentralen Uni-
versitätsverwaltung. 

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung sowie zur 
Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden 
Fassung der AllgStuPO geregelt. 

(5) Bei der endgültigen Bewertung der Bachelorarbeit gehen die 
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Gutach-
ter*innen für die schriftliche Ausarbeitung zu 75 % sowie für 
den Vortrag mit Aussprache zu 25 % in die Gesamtnote der 
Bachelorarbeit ein. Die Bachelorarbeit geht mit der Gewichtung 
von 1,5 in die Gesamtnote des Studiums ein. 

(6) Die Gutachter*innen müssen grundsätzlich Hochschul-
lehrer*innen der TU Berlin sein. In begründeten Ausnahme-
fällen können als Zweitgutachter*innen durch den Prüfungs-
ausschuss in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene 
Personen zu Prüfer*innen in Abschlussarbeiten bestellt werden. 

 
______________________ 
*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 13.04.2024. 
.
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2. Die Anlage 2: Studienverlaufsplan wird neu gefasst: 
 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 

Analysis I und 
Lineare Algebra für 
Ingenieurwissen-
schaften 

12 LP 

Analysis II für 
Ingenieurwissen-
schaften 
 

9 LP 

Baustatik I 
 
 
 

6 LP 

Baustatik II 
 
 
 

6 LP 

Grundprojekt – 
Bauingenieurwesen 
 
 

6 LP 

Bachelorarbeit 
 
 
 

9 LP 

Statik und 
elementare 
Festigkeitslehre 

 
9 LP 

Kinematik und 
Dynamik 
 
 

9 LP 

Grundlagen des 
Entwerfens und 
Konstruierens 
 

6 LP 

Konstruktiver 
Ingenieurbau I 
 
 

6 LP 

Konstruktiver 
Ingenieurbau II 
 
 

9 LP 

Wahlpflichtbereich 
 
 

6 LP 

Grundlagen der 
Tragwerkslehre 

 
 

3 LP 

Bauwirtschaft I 
 
 
 

6 LP 

Grundlagen der 
Bauphysik 
 
 

6 LP 

Baubetrieb I 
 
 
 

3 LP 

Grundlagen des 
Straßenentwurfs 
und des Straßenbaus  
 

3 LP 

Wahlbereich 
 
 
 

15 LP 

Baustoffe und 
Bauchemie I 

 
 

6 LP 

Baustoffe und 
Bauchemie II 
 
 

3 LP 

Grundlagen der 
Bauinformatik 
 
 

6 LP 

Numerische 
Methoden im 
Bauingenieurwesen 
 

6 LP 

Systemtechnik I+II 
 
 
 

6 LP 

 

 Grundlagen der 
Siedlungswasser-
wirtschaft 
 

3 LP 

Strömungs-
mechanik 
 
 

6 LP 

Grundbau und 
Bodenmechanik I 
 
 

9 LP 

Wahlpflichtbereich 
 
 
 

6 LP 

30 LP 30 LP 30 LP 30 LP 30 LP 30 LP 

  

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft. 
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Erste Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Bauingenieurwesen an der Fakultät VI 
– Planen Bauen Umwelt an der Technischen Universität 
Berlin  

vom 16. Dezember 2020 

Der Fakultätsrat der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt der 
Technischen Universität Berlin hat am 16. Dezember 2020 
gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen 
Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 2. Februar 
2018 (GVBl. S. 160), die folgende erste Änderung der Studien- 
und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs Bauingenieur-
wesen vom 18. Januar 2017 (AMBl. 15/2017) beschlossen.**) 

Artikel I 

§ 9 Masterarbeit, Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 

(7) Die zwei erforderlichen Gutachter*innen müssen grund-
sätzlich Hochschullehrer*innen der TU Berlin und mindestens 
ein*e Gutachter*in muss im Studiengang Bauingenieurwesen 
involviert sein. In begründeten Ausnahmefällen können durch 
den Prüfungsausschuss als Zweitgutachter*innen auch Hoch-
schullehrer*innen anderer Universitäten des In- und Auslandes 
oder in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Per-
sonen bestellt werden. 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  

 
______________________ 
**) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 13.04.2023. 

II. Bekanntmachungen 

 
Vereinigungen 
 
 
Registrierung von Vereinigungen 
 
Registrierung der Vereinigung „*starcode berlin“ an der Tech-
nischen Universität Berlin zum 29.03.2023. 
 
Registrierung der Vereinigung „NAJU Hochschulgruppe TU 
Berlin“ an der Technischen Universität Berlin zum 29.03.2023. 
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